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Hintergrund: Einsätze mit Personen mit psychischen Erkran-
kungen stellen einen wesentlichen Anteil der polizeilichen Tä-
tigkeit dar. Dabei kommt es auch regelmäßig zur Zusammenar-
beit von Polizei und psychiatrischen Kliniken, wobei sich beide 
Einrichtungen in einem Spannungsfeld aus Gefahrenabwehr 
einerseits und Hilfeleistung andererseits bewegen.
Methodik: Die hier vorgestellten Ergebnisse wurden im Rahmen 
einer qualitativ-empirischen Interviewstudie zu Polizeieinsätzen 
im psychiatrischen Kontext erhoben. Hierzu wurden teilstruktu-
rierte Interviews mit n = 10 psychiatrischen Professionellen sowie 
n = 3 Experteninterviews mit Polizeibeamten geführt.
Ergebnisse/Diskussion: Die Zusammenarbeit von Polizei und 
Psychiatrie ist gekennzeichnet durch ein Hadern der jeweiligen 
Berufsgruppen mit dem eigenen Rollenverständnis. Es kommt 
zu einer impliziten Rollenverteilung, in der die Polizei den As-
pekt der Sicherheit und die Psychiatrie den Aspekt der Fürsorge 
übernimmt. Hierdurch kommt es zu einer Distanzierung von 
Polizei und Psychiatrie, die vor allem in eskalativen Situationen 
ein zusätzliches Konfliktpotenzial birgt.

Schlüsselwörter: Polizei, Psychiatrie, Sicherheit, Zwang, Rollen-
verständnis

The relationship between police and 
psychiatry from a mental health professionals’ 
perspective 
Results from an explorative, qualitative-empirical 
interview study

Background: Deployments involving people with mental disorders 
represent a significant part of police activities. This also regularly 
involves co-operation between the police and psychiatric hospitals, 
where both institutions are caught between the conflicting priorities 
of averting danger on the one hand and providing care on the other. 
Methods: The results presented in this article were generated from a 
qualitative-empirical interview study about police operations within 
the psychiatric context. We conducted semi-structured interviews 
with n = 10 mental health professionals and n = 3 expert interviews 
with police officers. Results/discussion: Co-operation between po-
lice and psychiatry is characterised by a struggle of both professional 
groups with the understanding of their own respective role. An im-
plicit allocation of roles takes place, in which the police assume the 
aspect of security and psychiatry, the aspect of care. This allocation 
creates an alienation between police and psychiatry, which creates 
further potential for conflicts especially in escalated situations.

Key words: police, mental health care, security, coercion, under-
standing of roles

Einleitung

In Deutschland existieren keine offiziellen Statistiken, wie häu-
fig Polizeibeamte im Einsatz auf Personen mit psychischen 
Erkrankungen treffen. Aus diesbezüglichen Studien, z. B. mit-
tels Interviewstudien oder Stichwortanalysen von Einsatzbe-
richten, ergibt sich jedoch, dass Polizeibeamte deutlich häufiger 
mit Personen mit psychischen Erkrankungen in Kontakt kom-
men als zum Beispiel die Durchschnittsbevölkerung bzw. 
Nichtbeamte (Litzcke, 2003). Schätzungen aus nationalen 
und internationalen Studien ergeben dabei, dass je nach Erhe-
bung bis zu 25 % aller polizeilichen Einsätze mit Personen mit 
psychischen Erkrankungen zusammenhängen (Livingston, 
2016; Lorey & Fegert, 2021). Zudem scheinen diese Ein-
sätze in den letzten Jahren in ihrer Häufigkeit zugenommen 
zu haben, was vor allem vor dem Hintergrund eines erhöhten 
Aufwandes personeller und zeitlicher Ressourcen bei derartigen 

Einsätzen relevant erscheint (Atkins et al., 2019; Coleman & 
Cotton, 2010; Cotton & Coleman, 2010; Watson et al., 
2004). Dabei scheinen vor allem die Ingewahrsamnahme sowie 
die Vorstellung in einer psychiatrischen Klinik mit einem er-
höhten zeitlichen Aufwand verbunden zu sein (Charette et 
al., 2011). Eine besondere Relevanz erhalten diese Einsätze vor 
allem hinsichtlich des erhöhten Risikos der Tötungen von Per-
sonen mit psychischen Erkrankungen bei Einsätzen durch 
Polizeivollzugsbeamte (Bock et al., 2015; Feltes, 2023; Feltes 
& Alex, 2020; Finzen, 2014; Wittmann & Groen, 2020).
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207Für den Anstieg in der Häufigkeit der polizeilichen Einsätze 
mit Personen mit psychischen Erkrankungen werden verschie-
dene Faktoren diskutiert, denkbar ist zum Beispiel ein Zusam-
menhang mit einem generellen Anstieg psychischer Erkran-
kungen (Deutsches Ärzteblatt, 2023). Ein weiterer möglicher 
Erklärungsansatz wird dabei unter anderem im Prozess der 
Deinstitutionalisierung in der psychiatrischen Versorgung ge-
sehen (Watson et al., 2004; Wittmann, 2022; Wittmann 
& Groen, 2020). Dieser wurde in Deutschland nicht zuletzt 
durch die Psychia trie-Enquête von 1975 angestoßen.4 Ziel der 
damals angestrebten Psychiatriereform war in erster Linie die 
Verbesserung der Versorgungssituation und Lebensumstände 
von Menschen mit psychischen Erkrankungen – ein Ziel, das 
auch heute noch aktuell ist. Infolge dieser Entwicklung kam 
es zu einem zunehmenden Abbau geschlossener psychiatrischer 
Einrichtungen zugunsten einer gemeindenahen Versorgung, 
die auch heute noch in Form von sozialpsychiatrischen Dien-
sten sowie verschiedenen Formen betreuten Wohnens für Men-
schen mit psychischen Erkrankungen existiert (Finzen, 2017; 
Jäger & Rössler, 2012). Im Zuge der Verschiebung des Fo-
kus weg von der rein stationären Versorgung ist das psychiat-
rische Hilfesys tem deutlich komplexer geworden, wobei eine 
flächendeckende, gemeindenahe Versorgung weiterhin fehlt 
(Bramesfeld, 2003). Um die ambulante Versorgung zu stär-
ken, werden jedoch Bemühungen und Ansätze zu strukturellen 
Veränderungen in den Versorgungs- und Finanzierungssyste-
men intensiviert (Deister et al., 2010). Ähnliche Entwick-
lungen der Deinstitutionalisierung lassen sich auch in anderen 
Ländern, wie zum Beispiel Ungarn, England oder den Nieder-
landen beobachten (Salisbury et al., 2016; Stubnya et al., 
2010) und gehen dort teils mit deutlichen Verschlechterungen 
der Versorgungsqualität einher. So wird zum Beispiel aus den 
USA berichtet, dass der drastische Abbau psychiatrischer Bet-
ten zu einer Verlagerung von psychiatrischer Versorgung in die 
Gefängnisse geführt habe (Lamb & Weinberger, 2005). Vor 
diesem Hintergrund ist es nicht verwunderlich, dass psychische 
Erkrankungen auch für die Arbeit der Polizei immer relevanter 
werden, wenn Personen in akuten psychischen Krisen keine 
ausreichende, niederschwellige und zeitnahe Hilfe erhalten 
können. In diesen Fällen kommt es häufig zum Kontakt mit 
der Polizei (Coleman & Cotton, 2010; Cotton & Cole-
man, 2010; Lamb et al., 2002; Schmalzl, 2022).

Zu den grundlegenden Aufgaben der Polizei zählen in Deutsch-
land primär die Gefahrenabwehr und die Hilfeleistung, die 
beide – exemplarisch für Nordrhein-Westfalen (NRW) – im 
Polizeigesetz NRW festgelegt sind (§ 1 PolG NRW). Somit 
bewegt sich die Polizei seit jeher in einem Spannungsfeld die-
ser beiden Anforderungen, wobei die polizeiliche Tätigkeit 
immer auch dem sozialen Wandel unterliegt und durch diesen 
beeinflusst wird (Frevel, 2015). Ein solcher Wandel kann auch 
in den Einsätzen mit Personen mit psychischen Erkrankungen 
beobachtet werden. So beschreiben Wood und Watson eine 
Entwicklung der amerikanischen Polizei von »warriors« zu 
»guardians« (Wood & Watson, 2017, S. 1). Die gesellschaft-
lichen Erwartungen an die Polizei lassen sich diesem Span-
nungsfeld entsprechend darstellen: Die Polizei wird nicht nur 
als für Sicherheit und Ordnung zuständig betrachtet, sondern 
in vielen Situationen gleichzeitig auch als erster Ansprechpart-
ner und helfende Instanz angesehen (Behr, 2008). Dies zeigt 
sich auf praktischer Ebene vor allem daran, dass die Polizei 
(neben Feuerwehr und Rettungsdiensten) zu den wenigen In-
stitutionen gehört, die rund um die Uhr angerufen und vor 

Ort hinzugezogen werden können, und somit in vielen Situa-
tionen als Erstes zuständig sind. Einige Autoren gehen im 
vorliegenden Kontext sogar so weit, die Funktion der Polizei 
als eine Doppelrolle aus Gesetzeshüter und Sozialarbeiter zu 
beschreiben, da sie zwar einerseits als ausführende Kraft des 
Gesetzes gesehen wird, andererseits jedoch in ihrer täglichen 
Arbeit vor allem mit dem Lösen schwieriger Situationen be-
schäftigt ist (Green, 1997). Unstrittig dürfte sein, dass Poli-
zeibeamte oft diejenigen sind, die viele soziale Schwierigkeiten 
auffangen und weitere Hilfeleistungen in die Wege leiten müs-
sen. In diesem Sinne werden Polizeibeamte vor die Herausfor-
derung gestellt, bei ihren Einsätzen beiden Ansprüchen gerecht 
zu werden.

Besonders bedeutsam ist diese Diskussion um das Spannungs-
feld aus Sicherheit und Hilfe der Polizei im Kontext von Per-
sonen mit psychischen Erkrankungen, da eine ähnliche Dis-
kussion um ein Spannungsfeld aus Sicherheit und Fürsorge 
auch hinsichtlich der Aufgaben der Psychiatrie geführt wird 
(Hoff & Rössler, 2005; Müller et al., 2013): Auch hier 
kann von einem Spannungsfeld zwischen der Gewährleistung 
von Sicherheit durch Unterbringung und ggf. weiterer Zwangs-
maßnahmen einerseits und Hilfe im Sinne des therapeutischen 
Auftrags andererseits gesprochen werden. Dieses Spannungs-
verhältnis zeigt sich nicht nur im Selbstverständnis der beiden 
Einrichtungen oder den gesellschaftlichen Erwartungen, son-
dern auch konkret bei Betrachtung der jeweils rechtlichen 
Vorgaben, die für beide Seiten gelten. So haben sich nicht nur 
das Polizeigesetz und die Psychisch-Kranken-Gesetze geschicht-
lich gemeinsam entwickelt, sondern enthalten bis heute beide 
jeweils Aspekte der Hilfeleistung sowie der Gefahrenabwehr 
und Sicherheit (Brückner, 2021; Kammeier, 2019). Vor allem 
an der Schnittstelle der beiden Institutionen, der Versorgung 
von Menschen mit psychischen Erkrankungen, die sich oder 
andere gefährden, stellt sich dabei die Frage, wie beide Ein-
richtungen innerhalb dieses Spannungsfeldes agieren und ihre 
eigenen Aufgaben vor allem in Zusammenarbeit mit der jeweils 
anderen Einrichtung definieren und auslegen.

Bei der überwiegenden Anzahl der Einsätze mit Personen mit 
psychischen Erkrankungen arbeitet die Polizei mit psychiatri-
schen Kliniken und anderen Einrichtungen der psychiatrischen 
Versorgung zusammen, da psychiatrische Institutionen entwe-
der die betroffene Person von der Polizei »in Empfang nehmen« 
oder aber die Polizei entsprechend informieren, z. B. wenn ein 
untergebrachter Patient abgängig ist und ggf. polizeilich ge-
fahndet werden muss.

Polizeieinsätze im Zusammenhang mit Menschen mit psychi-
schen Erkrankungen können in unterschiedlichen Kontexten 
stattfinden. Neben dem Zusammentreffen von Menschen mit 
psychischen Erkrankungen im polizeilichen Alltag (Feltes, 
2023; Feltes & Alex, 2020) können Einsätze zur Rückfüh-
rung von Personen nach Entweichungen aus psychiatrischen 
Einrichtungen oder zur Unterstützung des Klinikpersonals bei 
gewalttätigen Auseinandersetzungen in der Klinik notwendig 
sein. Hier gelten jeweils unterschiedliche Rechtsvorschriften 
bzgl. der Einsatzmaßnahmen bzw. der Vollzugshilfe durch Po-
lizeibeamte und damit sind auch unterschiedliche Rechtswege 
bei Klagen gegen solche Einsätze zu beschreiten. Je nach Rechts-
grundlage der Unterbringung kann es sich hier um das Betreu-

4 BT-Drs 7/4200.
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208 ungsrecht (Zivilrecht), das PsychKG (Freiwillige Gerichtsbar-
keit, FamFG) oder das Strafvollzugsgesetz im Maßregelvollzug 
handeln. Im Einzelnen herrscht immer wieder Unklarheit 
hinsichtlich der Befugnisse und Grenzen polizeilicher Tätigkeit 
bei Einsätzen in einer psychiatrischen Klinik.5

Dabei wäre eine möglichst konfliktfreie und reibungslose Zu-
sammenarbeit zwischen Polizei und Psychiatrie im Sinne aller 
Beteiligten, nicht zuletzt auch der betroffenen Personen mit 
psychischen Erkrankungen. Dabei werden die Begriffe »Polizei« 
und »Psychiatrie« im Folgenden als übergeordnete Begriffe für 
die jeweiligen Institutionen verwendet, die jeweils strukturell-
organisatorische und individuelle Elemente umfassen.

In dem bereits beschriebenen Spannungsfeld aus Sicherheit 
und Hilfeleistung beider Institutionen stellt sich daher nicht 
nur die Frage, wie die jeweiligen Einrichtungen dieses für sich 
auslegen und welches Verständnis sie von ihrer eigenen Tätig-
keit mitbringen, sondern auch, welches Verständnis und damit 
einhergehend welche Erwartungen sie von der jeweiligen Ge-
genseite haben. Erste Ergebnisse internationaler Forschung zur 
Zusammenarbeit von Polizei und Psychiatrie zeigen, dass die 
Zusammenarbeit überwiegend durch ineffiziente Kommuni-
kation, teilweise mangelnden Respekt zwischen den beteiligten 
Mitarbeitenden sowie der Herausforderung, angemessene und 
ausreichende Unterstützungsmöglichkeiten für die Personen 
mit psychischen Erkrankungen zu erreichen, geprägt ist (Hol-
lander et al., 2012). Hier zeigt sich bereits, dass die Ausge-
staltung und mögliche festgelegte Standards der Zusammen-
arbeit einen direkten Einfluss auf die Qualität der Versorgung 
der betroffenen Personen mit psychischen Erkrankungen haben 
können.

Da es bei der Zusammenarbeit von Polizei und Psychiatrie oft 
um zwangsweise Vorführungen und Unterbringungen geht, 
greifen im Sinne der betroffenen Personen zudem auch die 
Standards des europäischen Komitees zur Verhütung von Fol-
ter und unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder 
Strafe (Council of Europe, 2010). Diese umfassen nicht nur 
den Aufenthalt in Polizeigewahrsam und Gefängnissen, son-
dern auch die unfreiwillige Unterbringung in psychia trischen 
Kliniken. So sollten zum Beispiel ärztliche Untersuchungen 
grundsätzlich außerhalb der Hör- und Sichtweite von Geset-
zesvollzugsbeamten durchgeführt werden (Council of Europe, 
2010). Diese Forderung dürfte nicht nur für Untersuchungen 
im Polizeigewahrsam oder Gefängnis, sondern auch für die 
Untersuchung bei der Zuführung zur Unterbringung in eine 
psychiatrische Klinik durch die Polizei gelten. Auch Berzewski 
weist, wenn auch eher aus therapeutischen Gründen, auf die 
Notwendigkeit von Neutralität hin: »Der Patient darf nicht 
den Eindruck bekommen, dass der Untersucher Interessens-
vertreter von Angehörigen oder Polizei ist.« (Berzewski, 2009, 
S. 9).

Die im Folgenden vorgestellten Ergebnisse sind Teil einer 
qualitativ-empirischen Interviewstudie, die sich allgemein auf 
Polizeieinsätze im psychiatrischen Kontext bezog. Für den vor-
liegenden Artikel wird auf die hieraus gewonnenen Ergebnisse 
zum Verhältnis von Polizei und Psychiatrie fokussiert. Hierbei 
geht es neben konkreten Aspekten der Zusammenarbeit auch 
um übergeordnete Schwierigkeiten, die sich aus dem jeweiligen 
Selbstverständnis der beiden Institutionen ergeben.

Methodik

Bisherige Studien zu polizeilichen Einsätzen mit Personen mit 
psychischen Erkrankungen untersuchen primär die Sichtweise 
der Betroffenen sowie der Polizeibeamten. Bisher liegen jedoch 
kaum empirische Studien zur Sichtweise von psychiatrischen 
Professionellen zu dieser Thematik vor. Aus diesem Grund 
sollte in der zugrunde liegenden Studie eine zusätzliche Per-
spektive eingeholt werden, indem die Mitarbeitenden einer 
psychiatrischen Klinik zu ihren Erfahrungen mit Polizeieinsät-
zen im beruflichen Kontext befragt wurden. Die Aussagen der 
Mitarbeitenden sollten zudem mit Informationen aus zusätz-
lichen Experteninterviews mit Polizeibeamten zu den Abläufen 
solcher Situationen ergänzt werden. Diese Vorgehensweise 
ermöglichte es, die hier vorgestellten Erkenntnisse zur Zusam-
menarbeit und zum Verhältnis von Polizei und Psychiatrie zu 
gewinnen.

Da zu diesem Thema speziell aus der Sicht von psychiatri schen 
Professionellen wenig Erkenntnisse vorliegen, wurde die Studie 
im Rahmen eines explorativen Studiendesigns durchgeführt. 
Hierzu wurden mittels eines semistrukturierten Interviewleit-
fadens Einzelinterviews mit Mitarbeitenden einer psychiat-
rischen Klinik in Nordrhein-Westfalen geführt. Primäre Ziel-
gruppen waren dabei sowohl Ärzte, die regelmäßig am 
Bereitschaftsdienst teilnehmen, als auch Mitarbeitende der 
Pflege, da diese beiden Berufsgruppen im Rahmen ihrer Tä-
tigkeit am häufigsten mit der Polizei in Kontakt treten. Zu-
sätzlich wurden Experteninterviews mit Polizeibeamten ver-
schiedener Polizeidienststellen geführt, in denen nach ihren 
Erfahrungen mit Einsätzen im psychiatrischen Kontext sowie 
nach möglichen standardisierten Abläufen gefragt wurde.

Vor Studienbeginn wurden Genehmigungen aller beteiligten 
Stellen sowie ein positives Votum der Ethikkommission der 
Medizinischen Fakultät der Ruhr-Universität Bochum (Reg.-
Nr.: 18-6697-BR) eingeholt.

Sampling und Rekrutierung unterschieden sich je nach betei-
ligter Berufsgruppe. Innerhalb der Klinik wurden die ausge-
wählten Berufsgruppen per E-Mail-Verteiler und im Rahmen 
von Teambesprechungen über die Studie informiert. Interes-
sierte Personen konnten sich selbstständig zur Studienteilnah-
me melden. Hinsichtlich der Interviews mit den Polizeibeam-
ten erfolgte die Rekrutierung über das Polizeipräsidium, das 
sich im Einzugsgebiet der beteiligten Klinik befindet. Die 
Anfrage zur Studie wurde dabei an einen zentralen Ansprech-
partner beim Polizeipräsidium gestellt, der im weiteren Verlauf 
intern die Rekrutierung der Interviewpartner vornahm. Die 
interessierten Polizeibeamten meldeten sich daraufhin selbst-
ständig zur Studienteilnahme. Bei der Rekrutierung war es 
nicht explizit vorgesehen, eine theoretische Sättigung zu errei-
chen. Trotzdem wurde dieser Aspekt dahingehend berücksich-
tigt, dass angestrebt wurde, so viele Interviews zu führen, dass 
über zusätzliche Interviews keine weiteren Erkenntnisse mehr 
generiert werden können. Dies konnte über die gewonnene 
Stichprobe weitgehend erreicht werden, da sich die zentralen 
Aussagen über die Interviews hinweg immer wieder fanden.

5 Vgl. VGH Mannheim, Beschl. v. 03.05.2021 – 1 S 1024/21,
https://openjur.de/u/2340143.html
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209Das Interview erfolgte nach mündlicher Aufklärung und 
schriftlicher Einwilligung. Die Interviews dauerten zwischen 
30 und 45 Minuten und wurden für eine spätere Transkripti-
on aufgezeichnet. Die Stichprobe aus der Klinik setzte sich 
zusammen aus n = 6 Pflegekräften und n = 4 Ärzten (fünf 
Frauen und fünf Männer). Das durchschnittliche Alter betrug 
31,2 Jahre und die durchschnittliche Berufserfahrung im psy-
chiatrischen Setting 5,1 Jahre. Somit kann davon ausgegangen 
werden, dass bei allen Teilnehmenden ausreichende Erfah-
rungen und Kenntnisse zur Tätigkeit im psychiatrischen Kon-
text und auch mit Polizeieinsätzen vorlagen. Zu den Interviews 
mit den Polizeibeamten wurden keine expliziten soziodemo-
grafischen Angaben erhoben, da der Inhalt dieser Interviews 
nur als Hintergrundwissen dienen sollte und nicht hauptsäch-
licher Gegenstand der Fragestellungen war. Es war möglich, 
n = 3 Polizeibeamte aus verschiedenen Dienststellen zu befra-
gen, wobei keine der Dienststellen im Einzugsgebiet der Klinik 
lag.

Die Durchführung der Interviews erfolgte jeweils mittels eines 
semistrukturierten Leitfadens, wobei im Lauf der Interviews 
flexibel von diesem abgewichen bzw. auf neu auftauchende 
Aspekte eingegangen wurde. Die Auswertung erfolgte gemäß 
der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (Mayring & 
Fenzl, 2014), aufgrund des explorativen Studiendesigns fand 
hier eine Kombination aus deduktiver und induktiver Katego-
rienbildung Anwendung. Anhand des verwendeten Leitfadens 
wurden zunächst Hauptkategorien mit jeweils wenigen Unter-
kategorien definiert. In einem ersten Durchgang der Codierung 
wurden die Aussagen im Rahmen der Interviews zunächst 
diesen Kategorien zugeordnet. In einem zweiten Durchgang 
wurden Aussagen, die im ersten Durchgang keiner Unterkate-
gorie zugeordnet werden konnten, erneut gesichtet und das 
Kategoriensystem daraufhin angepasst. In einem finalen Durch-
gang wurden alle Unterkategorien induktiv erneut codiert und 
das Kategoriensystem finalisiert. Obwohl die ergänzenden 
Interviews mit den Polizeibeamten primär zur Generierung 
zusätzlichen Hintergrundwissens zum Ablauf von Polizeiein-
sätzen geführt wurden, wurden diese gemeinsam mit den kli-
nikinternen Interviews codiert. Die gemeinsame Codierung 
ermög lichte, das Hintergrundwissen der Polizeibeamten an 
den jeweils entsprechenden Stellen mit den Ergebnissen aus 
den klinikinternen Interviews gezielt abzugleichen und in die 
Auswertung einfließen zu lassen.

Ergebnisse

Bedeutung der Zusammenarbeit und Regelungen

Befragt nach der Zusammenarbeit von Polizei und Psychiatrie 
zeigte sich insgesamt, dass diese einen großen Stellenwert in 
der jeweiligen Tätigkeit einnimmt. Aus Sicht der Klinikmitar-
beitenden seien vor allem Fälle von Zuweisungen oder Rück-
führungen nach Entweichungen untergebrachter Patienten der 
häufigste Grund für die Zusammenarbeit, dagegen seien Fälle 
von »Amtshilfe« im Sinne von Hinzuziehung der Polizei zur 
Unterstützung bei gefährlichen Situationen innerhalb der Kli-
nik deutlich seltener.

Absprachen zwischen Polizei und Psychiatrie wurden in den 
Interviews auf beiden Seiten als eher inoffiziell und der Rou-
tine unterlegen geschildert. Zwar gebe es regelmäßige Treffen 

auf der Leitungsebene, bei denen einzelne Fälle besprochen 
sowie wiederkehrende Schwierigkeiten geklärt würden. Aus 
diesen resultierten zwar Absprachen wie die direkte Kontakt-
möglichkeit der Wache für die Klinik sowie die Festlegung der 
vorherigen Ankündigung bei einer notfallmäßigen Zuführung, 
jedoch würden diese nicht immer »ganz nach unten« kommu-
niziert oder im Arbeitsalltag ausreichend berücksichtigt. Da-
rüber hinaus gebe es auch einige unklare Regelungen und 
Unsicherheit hinsichtlich Zuständigkeiten, die nicht eindeutig 
festgelegt seien. Dies beträfe aus Sicht der Klinik zum Beispiel 
die Befugnisse und Grenzen der polizeilichen Tätigkeit inner-
halb der Klinik, wie unter anderem die Durchführung polizei-
licher Maßnahmen ohne Zustimmung von bzw. Abstimmung 
mit den Klinikmitarbeitenden. Aus diesen Gründen erfolgten 
weitere Absprachen zumeist auf direkter Ebene, individuell 
und situationsabhängig. Zudem ergäben sich aus der routi-
nierten Erfahrung in der Zusammenarbeit auch viele implizi-
te Abläufe und eine Aufgabenverteilung (wie z. B. bei der ge-
meinsamen Fixierung von Patienten), ohne dass diese in 
irgendeiner Form festgelegt oder ausformuliert seien.

Bewertung der Zusammenarbeit

Vor dem Hintergrund der großen Relevanz der Zusammenar-
beit sowie der teils fehlenden klaren Absprachen stellte sich die 
Frage, wie die Zusammenarbeit von den jeweiligen Seiten erlebt 
wird. Dabei zeigte sich auf beiden Seiten eine gewisse Varianz 
aus jeweils positiven und negativen Aspekten, die von den ein-
zelnen Beamten abhängig zu sein schienen, obwohl sich ins-
gesamt um eine gute Zusammenarbeit bemüht würde. Gerade 
durch die hohe Varianz in den Verhaltensweisen der Polizeibe-
amten seien Verallgemeinerungen nur schwer möglich. Es 
wurden jedoch einige Aspekte geschildert, die wiederkehrend 
entweder als besonders positiv oder negativ erlebt würden. Zu 
Ersterem zählten die Klinikmitarbeitenden, wenn die Unter-
stützung und Hilfsbereitschaft der Polizeibeamten über das 
übliche Maß hinausgehe und zum Beispiel auf direkte Bitte 
hin der Einsatz zeitlich ausgedehnt würde. Auch die Gewähr-
leistung und Herstellung von Sicherheit sowie die Deeskalation 
durch die Anwesenheit und das Auftreten der Polizei wurden als 
positiv bewertet. Dagegen wurde gerade die Zusammenarbeit 
im Kontext von Entweichungen als sehr schlecht beschrieben. 
So käme es immer wieder zu Vorwürfen bis hin zu Anweisungen 
oder Drohungen gegenüber Klinikmitarbeitenden, da diese für 
die Entweichungen verantwortlich gemacht würden. Auch bei 
Anforderung von »Amtshilfe« sei die Zusammenarbeit eher 
schwierig, da häufig die angeforderte Unterstützung nur mit 
massiver Verzögerung erfolge oder teilweise sogar initial ver-
weigert würde.

Neben Problemen bei konkreten Einsatzarten gäbe es bei ei-
nigen Polizeibeamten auch Defizite im allgemeinen Umgang, 
was sich z. B. in fehlender Kommunikation und mangelndem 
Informationsaustausch widerspiegele. So erlebten die Klinik-
mitarbeitenden die Polizeibeamten insgesamt eher als un-
freundlich und wütend gegenüber der Klinik. Auch eine gewisse 
Abneigung gegen die Psychiatrie im Allgemeinen würde ent-
sprechend kommuniziert und andererseits versucht, nicht nur 
gegenüber den betroffenen Personen mit psychischen Erkran-
kungen, sondern auch gegenüber den Klinikmitarbeitenden 
möglichst viel Macht auszuüben. Vor dem Hintergrund dieser 
Wahrnehmung ergibt sich die Einschätzung der Klinikmitar-
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210 beitenden, dass mit der Polizei kein kollegiales Miteinander 
bestehe und die Zusammenarbeit eher durch Unwohlsein und 
fehlende Wertschätzung geprägt sei.

Die ergänzenden Interviews mit der Polizei zeigten, dass auch 
aufseiten der Polizei eine solche Varianz hinsichtlich der Zu-
sammenarbeit erlebt wurde. Trotz guter Erfahrungen in der 
Zusammenarbeit betonten die Interviewteilnehmer auch die 
Notwendigkeit einer Verbesserung des Zusammenwirkens von 
Polizei und Psychiatrie. So äußerten sie konkret, dass sich die 
beiden Institutionen weniger als Gegenspieler, sondern als 
Kollegen betrachten sollten, die zwar unterschiedliche Ansätze, 
aber im Grunde ein gemeinsames Ziel – die Hilfe für Men-
schen – verfolgten. So würde ein aus Sicht der Polizei unnöti-
ges Arbeitsaufkommen, zum Beispiel durch Entweichungen, 
zu Unverständnis und Unzufriedenheit führen. Dabei sah auch 
die Polizei ein großes Defizit im fehlenden Austausch sowie im 
fehlenden Verständnis für die gegenseitige Tätigkeit inklusive 
der jeweiligen Befugnisse und Grenzen.

Rollenverständnis

In den Aussagen zur Zusammenarbeit von Polizei und Psychia-
trie ergaben sich auf beiden Seiten viele Hinweise auf das zu-
grunde liegende Rollenverständnis, das sowohl die Zusammen-
arbeit im Hinblick auf die jeweils andere Institution als auch 
in Bezug auf die betroffenen Personen mit psychischen Erkran-
kungen beeinflusst. Einerseits schilderten die Klinikmitarbei-
tenden erhebliche negative Sichtweisen und Reaktionen der 
Polizeibeamten, aus denen sie auf deren Verständnis von Psy-
chiatrie folgerten. So würden sich Polizeibeamte überwiegend 
durch ein veraltetes (Sicherheits-)Verständnis von Psychiatrie 
als reinem Verwahrungsort auszeichnen. Vor allem der Aspekt 
der Patientenselbstbestimmung, der in der Psychiatrie immer 
stärker diskutiert und umgesetzt wird, sei für die Polizeibeam-
ten nicht nachvollziehbar. Aus diesen Gründen erlebten die 
Klinikmitarbeitenden in der Zusammenarbeit immer wieder 
fehlende Wertschätzung bis hin zu deutlicher Abneigung ge-
genüber der Psychiatrie.

Trotzdem zeigte sich, dass die jeweiligen Erwartungen und das 
Selbstverständnis der beiden Einrichtungen gar nicht so weit 
auseinandergingen, wie es zunächst schien. So erwarteten die 
Klinikmitarbeitenden durch die Polizei keine psychiatrische 
Beurteilung, sondern sahen diese primär in der Pflicht, in Kon-
flikt- und Gefahrensituationen zu helfen und zu unterstützen. 
Diese Hilfe sollte dabei primär Herstellung und Gewährleistung 
von Sicherheit darstellen, mit den der Polizei zur Verfügung 
stehenden Mitteln. So sahen es einige Klinikmitarbeitende als 
hilfreich an, dass das teils einschüchternde Auftreten der Poli-
zei bereits zur Klärung einer eskalativen Situation beitragen 
kann, und bei der Hinzuziehung zur »Amtshilfe« seien die 
Polizeibeamten entsprechend handlungsleitend und sollten 
nach ihrem Ermessen in der jeweiligen Situation agieren.

Dieses Verständnis deckte sich mit den Aussagen in den Inter-
views mit Polizeibeamten, in denen als Aufgabe der Polizei vor 
allem die sichernde Begleitung von Maßnahmen sowie die 
Gefahrenabwehr betont wurde. Dagegen stellten die Polizei-
beamten heraus, dass sie nicht für erkrankte Personen zustän-
dig seien und daher nicht im Rahmen von Therapie tätig wür-
den, sondern sahen dies klar als Zuständigkeitsbereich der 

Klinik. Dieser Einteilung bzw. Zuschreibung wurde aus Sicht 
der Klinikmitarbeitenden zugestimmt. Obwohl in der Klinik 
immer wieder eskalative Situationen entstehen und bewältigt 
werden müssen, sahen Klinikmitarbeitende ihre Rolle explizit 
nicht in der (körperlichen) Sicherung oder Zuständigkeit für 
aggressive Patienten. Stattdessen distanzierten sie sich deutlich 
von der Polizei und gaben an, diese Distanzierung von der 
Polizei auch den Patienten entsprechend zu kommunizieren. 
Neben der Konzentration auf Therapie, im Gegensatz zur Ver-
wahrung von Patienten, verstanden sich die Klinikmitarbei-
tende zudem häufig als Vermittler zwischen Polizei und Pati-
enten bis hin zum »Anwalt« der Patienten gegenüber der 
Polizei.

Diskussion

Die durchgeführten Interviews konnten zeigen, dass die Zu-
sammenarbeit von Polizei und Psychiatrie einen hohen Stel-
lenwert für beide Institutionen einnimmt. Dabei finden sich 
die Schnittpunkte der jeweiligen Tätigkeit überwiegend in 
akuten Krisensituationen und Einsätzen mit einer hohen Ge-
fährdungslage, sowohl bezüglich Selbst- als auch Fremdgefähr-
dung. Aufgrund überwiegend fehlender Kenntnis hinsichtlich 
bestehender offizieller Absprachen oder eines gemeinsamen 
Standards für solche Situationen, laufen diese fast ausschließlich 
über informelle Routinen und situationsabhängige Absprachen 
zwischen den beteiligten Klinikmitarbeitenden bzw. Polizeibe-
amten vor Ort sowie über eine implizite Aufgabenteilung bei 
gemeinsamem Handeln ab. Trotz fehlender offizieller Zuschrei-
bung zeigte sich dabei eine klare implizite Rollenzuschreibung, 
die von beiden Seiten deutlich formuliert wurde. So sei die 
Polizei in der gemeinsamen Tätigkeit vor allem für den Aspekt 
der Sicherheit zuständig, während die Klinik die Expertise in 
der Behandlung des Patienten besitzen würde und sich in der 
Zusammenarbeit überwiegend darauf konzentrieren sollte. 
Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit ergaben sich den In-
terviewteilnehmern zufolge vor allem in Situationen, in denen 
die jeweiligen Zuständigkeiten und deren Grenzen unklar sind. 
Hier zeigten sich vor allem die wenigen Kenntnisse, die über 
die Arbeit der jeweils anderen Seite vorliegen und aus welchen 
vor allem falsche Erwartungen sowie Frustration und Unzu-
friedenheit resultieren, wenn es dadurch zu unterschiedlichen 
Einschätzungen derselben Situation komme. Einen von den 
interviewten Klinikmitarbeitenden hervorgehobenen Aspekt 
stellte das große Unverständnis gegenüber der Psychiatrie dar, 
das ihnen von vielen Polizeibeamten entgegengebracht würde 
und in einigen Kontexten sogar klar als eine »Anti-Psychiatrie-
Haltung« bezeichnet wurde. Dieser Punkt ist besonders rele-
vant, da eine solche negative Einstellung gegenüber psychischen 
Erkrankungen und der Psychiatrie als Institution nicht nur die 
Zusammenarbeit von Polizei und Psychiatrie beeinflusst, son-
dern auch Auswirkungen auf die betroffenen Personen mit 
psychischen Erkrankungen haben kann.

Dabei hat die Zusammenarbeit von Polizei und Psychiatrie 
auch konkrete Auswirkungen auf die betroffenen Personen mit 
psychischen Erkrankungen. Vor allem die Qualität und mög-
liche Schwierigkeiten der Zusammenarbeit schienen sich maß-
geblich auf die involvierten Klinikmitarbeitenden und Polizei-
beamten auszuwirken, da Unzufriedenheit und Frustration die 
Arbeitsweise negativ beeinflussen. Über diesen Weg seien auch 
die Personen mit psychischen Erkrankungen von der Zusam-
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211menarbeit betroffen. Besonders vor dem Hintergrund, dass die 
Zusammenarbeit meist im Rahmen von akuten Einsätzen mit 
einem hohen Eskalationspotenzial stattfindet, die grundsätzlich 
bereits eine besondere Herausforderung für die beteiligten Kli-
nikmitarbeitenden und Polizeibeamten darstellen, ist das Ri-
siko hoch, dass sich berufliche Unzufriedenheit auch in der 
Professionalität der eigenen Arbeit widerspiegelt. Dieses wird 
zusätzlich durch fehlende Kenntnis über offizielle Regelungen 
verstärkt. Hauptsächlich das fehlende Verständnis für die ge-
genseitige Arbeit, inklusive der Aufgabenbereiche und Grenzen 
der jeweils anderen Tätigkeit, führe zu unrealistischen Erwar-
tungen und Enttäuschungen. Wenn solche Erwartungen nicht 
zentral geregelt werden, sondern Zuständigkeiten immer wie-
der vor Ort zwischen den Mitarbeitenden der beteiligten In-
stitutionen neu ausgehandelt werden müssen, stellt dies eben-
falls eine hohe Herausforderung an die Professionalität der 
jeweiligen Tätigkeit dar. Dass primär eigene Vorstellungen und 
Rollenbilder in diesen Situationen handlungsleitend sind, zeigte 
sich zum Teil an den widersprüchlichen Aussagen der Klinik-
mitarbeitenden in Bezug auf die Herstellung von Sicherheit. 
Allgemein solle die Polizei die Aufgabe der Sicherung überneh-
men und zu diesem Zweck bei Hinzuziehung zur Unterstüt-
zung bei Bedarf auch möglichst einschüchternd und autoritär 
auftreten. Kritisch gesehen wurde dabei von einigen Interview-
teilnehmern, wenn die Polizeibeamten aus Sicht der Klinik-
mitarbeitenden Zwang anwenden sollen, dies aber nicht täten. 
Darüber hinaus wurde von Klinikmitarbeitenden aus ihrem 
Rollenverständnis als »Anwalt« des Patienten oder Vermittler 
zwischen Patienten und Polizei heraus die teilweise unverhält-
nismäßige Anwendung von Zwang durch die Polizei kritisiert. 
Stellenweise erfolgte auch eine explizite Distanzierung gegen-
über der Polizei, die vor allem bei aus Sicht von Klinikmitar-
beitenden problematisch verlaufenen Zuführungen positive 
Auswirkungen auf das Verhältnis zum Patienten – im Sinne 
einer gemeinsamen Solidarisierung gegen die Polizei – mit sich 
bringe.

In den Schilderungen zur Zusammenarbeit von Polizei und 
Psychiatrie konnten vor allem bisherige historische Entwick-
lungslinien beider Institutionen wiedergefunden werden. So 
wird sowohl im polizeilichen als auch im psychiatrischen Kon-
text immer wieder ein Spannungsfeld zwischen Sicherheit und 
Fürsorge diskutiert (Brückner, 2021). Beide Institutionen 
sind, wenn auch mit unterschiedlichen Schwerpunkten und 
Zielsetzungen, mit beiden Aspekten betraut und beiden Insti-
tutionen werden gesellschaftlich beide Aufgaben zugeschrieben. 
In Bezug auf die polizeiliche Tätigkeit zeigt sich dies unter 
anderem daran, dass die Polizei für viele Bürger in Not- und 
Gefährdungslagen den wichtigsten Ansprechpartner darstellt, 
der rund um die Uhr verfügbar ist. Jedoch hat es auch diesbe-
züglich gesellschaftliche Entwicklungen und Veränderungen 
gegeben, vor allem im Hinblick darauf, inwiefern sich die Po-
lizei in ihrer Tätigkeit eher fürsorgenden oder gefahrenabweh-
renden Aspekten verschreibt. Vor allem hinsichtlich aktueller 
Debatten um die Entwicklung einer Sicherheitsgesellschaft 
(Singelnstein & Stolle, 2006) sowie wiederkehrender Be-
mühungen der Psychiatrie, sich von ihrer ordnungspolitischen 
Funktion zu distanzieren bzw. diese zu hinterfragen (Brie-
ger & Menzel, 2020; Pollmächer, 2013; Steinert, 2013; 
von Peter, 2020), verwundert es nicht, dass sich die Polizei 
in der Zusammenarbeit mit der Psychiatrie primär auf den 
Aspekt der Gewährleistung von Sicherheit beruft und diese 
Aufgabe auch vonseiten der Klinik zugeschrieben bekommt. 

Dass die Grenzen an dieser Stelle jedoch in der praktischen 
Tätigkeit nicht so klar definiert sind, wie von den Interview-
teilnehmern geschildert, zeigt sich deutlich an der gemeinsamen 
Durchführung von Fixierungen sowie in den teils widersprüch-
lichen Erwartungen und unklaren Zuständigkeiten. Gerade 
im Sinne dieser klaren Rollenverteilung müsste einerseits die 
Polizei zur Gewährleistung von Sicherheit standardmäßig die 
Aufnahmesituation zumindest so lange begleiten, bis der zu-
ständige Arzt keine akute Gefährdung mehr sieht, die von den 
Klinikmitarbeitenden ohne polizeiliche Hilfe nicht bewerk-
stelligt werden kann. Andererseits dürfte das Aufnahmege-
spräch mit dem diensthabenden Arzt als erster Teil der Behand-
lung und Feststellung des psychiatrischen Hilfebedarfs alleinig 
im Handlungsbereich der Klinik liegen und somit die Unter-
suchung, wie durch die eingangs beschriebenen CPT-Standards 
gefordert, nicht durch die Polizei begleitet werden (Council of 
Europe, 2010). Hier schien es jedoch keine offizielle bzw. ein-
heitliche Regelung zu geben. Darüber hinaus können an dieser 
Stelle unauflösbare Konflikte entstehen, wenn einerseits die 
Sicherheit nur in Anwesenheit der Polizei gewährleistet werden 
kann und andererseits das ärztliche Gespräch erforderlich ist, 
um den Sachverhalt psychiatrisch zu klären sowie die Unter-
bringungsvoraussetzungen zu prüfen.

Die im Rahmen dieser Studie erhobenen Daten zeigen deutlich 
die Notwendigkeit einer Verbesserung der Zusammenarbeit 
von Polizei und Psychiatrie und fügen sich damit in bisherige 
Diskussionen zu diesem Thema ein (Müller, 2023). Neben 
Schulungen und einem verstärkten Austausch zwischen den 
beiden Institutionen könnte hier die Klärung der jeweiligen 
Rollen sowie des eigenen Rollenverständnisses empfehlenswert 
sein. Zusätzlich sollten gemeinsam Standards für konkrete 
Einsatzszenarien (z. B. Zuführung zur Klinik, Umgang mit 
Entweichungen von untergebrachten Personen, Hilfestellung 
bei Gefährdungslagen in der Klinik, etc.) unter Berücksichti-
gung der in den jeweiligen Fällen anzuwendenden Rechtsvor-
schriften entwickelt werden, die an alle relevanten Personen 
kommuniziert werden. Darüber hinaus wäre es sinnvoll – z. B. 
in entsprechenden Standards – bei Fragen der Sicherheit den 
Aspekt der Fürsorge immer mitzudenken – zumal beide Insti-
tutionen mit diesem Aspekt vertraut sind. So könnten beide 
Institutionen dafür sorgen, dass Menschen mit psychischen 
Erkrankungen, bei denen Einsätze häufig stark mit Sicherheits-
aspekten konnotiert sind, nicht aus dem therapeutischen Blick 
geraten. Auch im Hinblick auf neue Entwicklungen in der 
Psychiatrie – z. B. die vielfältigen Bemühungen, Zwangsmaß-
nahmen zu reduzieren – zeigt sich die Notwendigkeit einer 
engen Zusammenarbeit von Polizei und Psychiatrie, vor allem 
wenn es um Konzepte geht, die im Spannungsfeld von Sicher-
heit und Fürsorge liegen. Beispielsweise betonen Verfechter 
offener Unterbringungsformen, dass diese nur unter engem 
Einbezug weiterer kooperierender Institutionen wie der Polizei 
gelingen können (Nyhuis & Zinkler, 2019).

Eine engere Zusammenarbeit von Polizei und Psychiatrie sollte 
allerdings nicht nur für die Praxis, sondern auch für den wis-
senschaftlichen Kontext angestrebt werden. Beeker und Kol-
legen diskutierten bereits die Notwendigkeit transdisziplinärer 
Forschung, da die Zunahme psychischer Erkrankungen die 
Gesellschaft als Ganze beeinflusse (Beeker et al., 2021). Die-
se Notwendigkeit gemeinsamer, disziplinübergreifender For-
schungsansätze lässt sich sicher auch für die Schnittstelle von 
Polizei und Psychiatrie feststellen.
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212 Limitationen

Aufgrund des explorativen qualitativen Designs mit einer klei-
nen Fallzahl können aus den Ergebnissen keine repräsentativen 
Daten über die hier diskutierten Phänomene und Probleme 
abgeleitet werden. Dies bedeutet, dass die Aussagen der Inter-
viewteilnehmer keine verlässliche Einschätzung von Relevanz 
und Häufigkeit der geschilderten Situationen ermöglichen. 
Zudem unterliegen die Schilderungen der Interviewteilnehmer 
möglichen Verzerrungen und Erinnerungseffekten. So wiesen 
die Interviewteilnehmer aus der Klinik selbst darauf hin, dass 
negative Erfahrungen mit polizeilichen Einsätzen zumeist bes-
ser im Gedächtnis blieben als positive. Auch eine Selbstselek-
tion der Interviewteilnehmer kann nicht ausgeschlossen wer-
den. So ist davon auszugehen, dass sich vor allem diejenigen 
Klinikmitarbeitenden und Polizeibeamten zur Studienteilnah-
me bereit erklärt haben, für die das Thema der Studie von 
hoher persönlicher und beruflicher Relevanz ist. Die Interviews 
mit den Polizeibeamten stellten sich zudem als wichtige Er-
gänzung dar, da aufseiten der Klinikmitarbeitenden, wie ver-
mutet, wenige bis gar keine Kenntnisse über polizeiliche Ab-
läufe und Prozesse vorlagen. Dies kann die Schilderungen der 
Interviewteilnehmer aus der Klinik ebenfalls beeinflusst haben. 
Zudem wurden keine Polizeibeamten interviewt, die zum Zeit-
punkt des Interviews im Einzugsgebiet der teilnehmenden 
Klinik tätig waren, sodass eine direkte Gegenüberstellung der 
Aussagen von den jeweiligen Klinikmitarbeitenden und der 
Polizeibeamten nicht möglich war.

Fazit

Das Spannungsfeld aus Sicherheit und Fürsorge in der Tätigkeit 
mit Menschen mit psychischen Erkrankungen beeinflusst auch 
die Zusammenarbeit von Polizei und Psychiatrie. Um zu ver-
hindern, dass eine implizite Rollenverteilung hierbei zu Kon-
flikten führt, die auch die betroffenen Personen mit psychischen 
Erkrankungen nachteilig beeinflussen, bedarf es einer klaren 
Aufarbeitung des jeweiligen Rollenverständnisses sowie ein-
deutiger Standards für die Zusammenarbeit. Dies kann nur 
unter enger Beteiligung beider Institutionen geschehen.
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